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An die Mitglieder 

des Kantonsrates 

Herisau, 4. Mai 2021 / ssc 

0200.974 
Wahlbericht 2021; Erwahrung der Ergebnisse 
 
Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 4. Mai 2 021 

Sehr geehrter Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrte Damen Kantonsrätinnen 

Sehr geehrte Herren Kantonsräte 

A. Ausgangslage 

 
Nach Art. 44 Abs. 1 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR; bGS 131.12) erstattet der Regierungsrat 

dem Kantonsrat alljährlich Bericht über die Wahlen in den Gemeinden. Der Kantonsrat anerkennt die Wahlen, 

wenn keine gesetzlichen Hindernisse bestehen.  

 

Gemäss Art. 20 i.V.m. Art. 19 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Kantonsrates (GO KR; bGS 141.2) stellt der 

Kantonsrat anlässlich seiner ersten Sitzung des Amtsjahres die Ergebnisse der Wahlen in den Kantonsrat fest. 

Nach 19 Abs. 3 lit. k GO KR anerkennt er die Wahlen in den Gemeinden an derselben Sitzung. 

 

Zudem sind nach Art. 20 i.V.m. Art. 19 Abs. 3 GO KR anlässlich der ersten Sitzung des Kantonsrates die neu 

gewählten Mitglieder des Kantonsrates, des Regierungsrates, des Obergerichts und der kommunalen Behör-

den zu vereidigen. Der Kreis der eidpflichtigen Behördenmitglieder und Beamten der Gemeinden richtet sich 

dabei nach der Verordnung über die eidpflichtigen Behördenmitglieder der Gemeinden (bGS 131.13). Der vor-

liegende Bericht präzisiert, welche Personen 2021 zur Vereidigung aufgeboten werden. 

 

Gestützt auf diese rechtlichen Grundlagen erstattet Ihnen der Regierungsrat Bericht über die seit dem letzten 

ordentlichen Wahltermin vom Frühjahr 2020 in Kanton und Gemeinden getroffenen Ergänzungswahlen. 
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1. Wahlergebnisse auf kantonaler Ebene 
 

Landammann 

    

 Biasotto Dölf Keine erneute Vereidigung notwendig 

 

Mitglieder des Obergerichts 

   

 Hüsser Manuel 

 

 

2. Wahlergebnisse aus den Gemeinden 
 

Mitglieder des Kantonsrates 

   

Herisau: Alder Peter 

Bühler: Freund Urs 

Heiden: Graf Silvan 

 

 

Mitglieder des Einwohnerrates Herisau 

   

 Hug Anita 

 Hutter Roman 

 Schmucki Michael 
 
 
Gemeindepräsidium 

   

Herisau: Eugster Max 

Wald: Hörler Böhi Marlis 

Grub: Pargätzi Andreas 

Lutzenberg: Gantenbein Rudolf 
 
 
Mitglieder des Gemeinderates 

   

Schwellbrunn: Huber Silvano 

Waldstatt: Bösch Markus 

 Grieb Didier 

 Lenggenhager Philippe 

Gais: Keiser Andrea 

Rehetobel: Langenauer Patrick 

Grub: Selmi Raouf 

Heiden: Nef Corina 

 Züst Stefan 
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Lutzenberg: Lässer Alfred 

Walzenhausen: Spirig Mirjeta 
 
 
Präsidium der Geschäftsprüfungskommission 

    

Urnäsch: Langenauer Urs Keine erneute Vereidigung notwendig 
 
 
Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission 

   

Urnäsch: Meier Jakob 

Hundwil: Tobler Sonja 

Stein: Berweger Karin 

Bühler: Joller Lukas 

 Manser Alfred 

Gais: Toggweiler Patric 

Rehetobel: Borer Lorenz 

Reute: Brenner Kurt 

3. Zusammenstellung 
 

 Total Neuwahlen 

Landammann 1 

Obergericht 1 

Kantonsrat 3 

Einwohnerrat Herisau 3 

Gemeindepräsidium 4 

Gemeinderat 11 

Präsidium Geschäftsprüfungskommission 1 

Geschäftsprüfungskommission 8 

Total 32 
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4. Vakante Sitze 
 

Gemeinde Herisau: 1 Sitz im Gemeinderat (Ersatzwahl voraussichtlich am 22. August 2021) 

Gemeinde Wald: 1 Sitz im Gemeinderat, 1 Sitz in der Geschäftsprüfungskommission  

(Termin Ersatzwahl noch offen) 

Gemeinde Grub: 1 Sitz im Gemeinderat (Termin Ersatzwahl noch offen) 

Gemeinde Lutzenberg: 1 Sitz im Gemeinderat (Ersatzwahl voraussichtlich am 26. September 2021) 

5. Prüfung gesetzlicher Hindernisse 
 

Gemäss den gemeinderätlichen Wahlberichten bestehen keine nach Verfassung unstatthaften Verwandt-

schaftsgrade zwischen den bisherigen und den neu gewählten Behördenmitgliedern (Art. 6 Abs. 2 Gemeinde-

gesetz; bGS 151.11). Es sind keine gesetzlichen Hindernisse gegen die Anerkennung der vorstehenden Wah-

len bekannt. 

B. Antrag 

 
Der Regierungsrat beantragt Ihnen, 

 

1. die im Bericht aufgeführten Ergebnisse der Wahlen in das Landammannamt und das Obergericht anzuer-

kennen, 

 

2. die im Bericht aufgeführten Wahlen in den Gemeinden anzuerkennen,  

 

3. die zu vereidigenden Behördenmitglieder zur Vereidigung aufzurufen. 

Im Namen des Regierungsrates 

 

 

sign. Alfred Stricker sign. Roger Nobs 

 

Alfred Stricker, Landammann Roger Nobs, Ratschreiber 

 


